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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
8.0.1291.1.339988.325717
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Behandlungsraum Zahnarzt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Behandlungsraum Zahnarzt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Behandlungsraum Zahnarzt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Behandlungsraum Zahnarzt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Behandlungsraum Zahnarzt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Behandlungsraum Zahnarzt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Behandlungsraum Zahnarzt
	DokID: 1104
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Behandlungsraum Zahnarzt
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Zahnärztliche Behandlung von Patienten
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: * DG für zahnärztliche Hygiene - Hygienerichtlinien     
* Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Prävention - Expertisenverzeichnis
* Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege u. Konsumentenschutz - Broschüre Übersicht Einsatzbereiche verschiedener Maskenarten u. Mund- Nasenschutz- Schutzes im Gesundheits-/Sozialbereich
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: 
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	Hinweis: 
	Hinweis: §4 (2) 1 und 2 MSchG
Kein langes Stehen, nicht schwer heben, regelmäßige Pausen und weitestgehende Vermeidung des Kontakts mit Aerosolen und Körperflüssigkeiten
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	Massnahmen: * Sicherheitsdatenblätter regelmäßig auf Aktualität prüfen
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* Sicherheits- und Verarbeitungshinweise beachten (z.B.Lagerung, Handhabung, zu verwendende persönliche Schutzausrüstung, Entsorgungsbestimmungen)  
* Arbeitsstoffverzeichnis erstellen bzw. regelmäßig aktualisieren (Unterweisungsgrundlage) 
	Massnahmen: * Impfstatus erheben
* Hepatitis  Schutzimpfung anbieten
	Massnahmen: * Gesichtsschutz (Nasen- und Mundschutz) konsequent verwenden

	Massnahmen: * Keine Weitergabe von Spritzen, sondern selbst entsorgen
* Entsorgung in durchstichsichere und flüssigkeitsdichte Behälter
* Nadelstichverletzungen aufzeichnen/melden
* Mit Einverständnis des Patienten abklären ob Krankheiten wie HIV oder Hepatitis bekannt sind.
	Massnahmen: * Auslösendes Produkt / Stoff nach Möglichkeit ersetzen
* Erforderliche PSA konsequent verwenden
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* Ausreichende Entnahme des Desinfektionsmittel (mind.3ml.)
* Einwirkzeit von mind. 30sec. beachten
* Verwendung von puderfreien Handschuhen entsprechend dem Sicherheitsdatenblatt des Herstellers des Desinfektionsmittels
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* Kennzeichnung FFP 3 gegen feste u. wässrige Aerosole wie giftige, sehr giftige, krebserregende Stoffe, Bakterien, Viren, proteolytische Enzyme
* Fremdschutz: z.B. med. Mund-, Nasenschutz
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